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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 330/2021 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 4 Siegen, 15.04.2021 
Bereich: Stabsstelle Klimaschutz 
Bearbeitet von: Herr Daub und Herr Berge 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie 04.05.2021 

Bauausschuss 05.05.2021 

Haupt- und Finanzausschuss 12.05.2021 

Rat 26.05.2021 

Kurzbezeichnung: 
 
Vorzeitige Ablösung des Altbauförderprogramms durch ein neues Klimaschutz- und -
anpassungsförderprogramm der Stadt Siegen 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, das bisherige 
Altbauförderprogramm der Stadt Siegen zum 01.07.2021 durch ein neues Klimaschutz- und 
anpassungsförderprogramm abzulösen. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Rat der Stadt Siegen hatte im März 2019 eine Neuausrichtung des seit 2009 
existierenden Altbauförderprogramms (zuletzt: Beratung und Förderung zur Modernisierung 
und Sanierung sowie Kauf eines Eigenheims in Siegen) hin zu einer Beratungsförderung 
beschlossen. Da sich seitdem die bundesweite Förderlandschaft in Sachen Energieberatung 
insbesondere seitens des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) verbessert 
hat, waren die Inhalte weitgehend überholt und das bisherige Programm wurde nicht 
bekannt gemacht. Das Programm sollte ursprünglich bis zum 31.12.2021 laufen und 
anschließend überprüft werden. Aus Bürgeranfragen lässt sich jedoch ein hoher Bedarf an 
einer Förderung investiver Maßnahmen in Ergänzung zu bestehenden Förderangeboten auf 
Bundes- und Landesebene erkennen. Dass diese derzeit hervorragend angenommen 
werden, bestätigt sich auch auf Grund der Erfahrungen aus anderen Kommunen 
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(beispielsweise dem Förderprogramm „Gezielt Handeln für Klimaschutz und 
Klimafolgenanpassung“ der Stadt Rietberg oder dem 1000-Dächer-Programm im Kreis 
Siegen-Wittgenstein). Daher schlägt die Verwaltung vor, das bisherige Förderprogramm 
abzulösen und bereits ab 01.07.2021 durch ein neues Klimaschutz- und -
anpassungsförderprogramm (siehe Anlage) zu ersetzen. Dieses fördert nunmehr zahlreiche 
Förderbausteine, welche sowohl Aspekte des Klimaschutzes als auch der 
Klimafolgenanpassung adressieren. Von dem vorhandenen Haushaltsansatz in Höhe 75.000 
€ jährlich, sollen zukünftig die vollen 75.000 € für das Förderprogramm zur Verfügung 
stehen. Der Bereich der medialen Begleitung und die Finanzierung von Beratungsangeboten 
im Energieverein Siegen-Wittgenstein werden zukünftig aus anderen Haushaltsstellen 
abgedeckt. Die Laufzeit des neuen Klimaförderprogrammes wird vorerst auf den 31.12.2023 
begrenzt, dabei werden jährlich Zwischenprüfungen erfolgen, um die Auslastung und den 
Mittelbedarf  zu prüfen. Über eine Verlängerung wird rechtzeitig zu entscheiden sein. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
75.000,00 € 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
 75.000,00 € 

Kostenträger/ 
Investitionscode 
10010101 
Sachkonto 
5318000 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
Durch das Förderprogramm werden vielfältige Klimaschutzmaßnahmen vorwiegend in den Privathaushalten unterstützt 
und somit positive Effekte erzielt. 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
Die Höhe der vermiedenen CO2-Emissionen ist davon abhängig, wie gut das Programm angenommen wird und welche 
Maßnahmen konkret von Dritten umgesetzt werden. 
Ziele aus dem Zielkonzept der Stadt Siegen werden durch die Maßnahme unterstützt (Teilziel „Erhöhung des Anteils 
regenerativer Energien bis 2030 auf 30 %“ aus dem Themenfeld Private und gewerbliche Gebäude und Anlagen / Woh-
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nen / Erneuerbare Energien sowie das Leitziel „Die Durchgrünung erhöhen und durch Vernetzung stärken“ aus dem 
Themenfeld Ökologie). 
Es bestehen alternative Handlungsoptionen, dahingehend, dass das Programm direkt mit einem größeren Budget ausge-
stattet werden könnte. Da jedoch jährlich Überprüfungen stattfinden, besteht grundsätzlich die Möglichkeit die Ansätze 
für die Folgejahre anzupassen, sodass dies zunächst nicht als notwendig angesehen wird. 
 
 

 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
Henrik Schumann 
Stadtbaurat 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Anlage(n): 
1. 210415_Richtlinie zum Klimaförderprogramm der Stadt Siegen  

https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZdHIy2o6cAdv5ouW46QkaM4R1C95kIB8YyGR0JzYlb9c/210415_Richtlinie-zum-Klimaf%C3%B6rderprogramm-der-Stadt-Siegen.pdf



